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  Stuttgart, 15.1.2008

Stellungnahme zum Nachbesserungsbedarf beim Landes-Behinderten-gleichstellungsgesetz 

Sehr geehrter Herr Staiger, 

wir bedanken uns für die Einladung zur Sitzung des Sozialausschusses der SPD-Landtagsfraktion am 17.1.08. 

Zum  Nachbesserungsbedarf     beim   Landes-Behindertengleichstellungsgesetz   (L-BGG) geben wir folgende Stellungnahme ab: 

Wir begrüßen es sehr, dass die SPD in Ihrem Antrag an den Landtag von Baden-Württemberg vom 9.7.2007 das gemeinsame Thesenpapier des VDK Landesverband Baden-Württemberg e.V. und der LAG SELBSTHILFE Baden-Württemberg e.V. zum Tag behinderter Menschen im Landtag von Baden-Württemberg 2007 größtenteils aufgegriffen oder in eigene Vorschläge gefasst hat.

Wir schließen uns daher zum einen den Ausführungen in Ihrem Antrag an und zum anderen  möchten wir bei verschiedenen Punkten noch einen Ergänzungsbedarf formulieren: 

1. Offen ist für uns zur Zeit, ob die auch von uns geforderte Umkehrung der Beweislast bei § 4 L-BGG nicht über den Amtsermittlungsgrundsatz, der bei den Verwaltungsgerichten gilt, hinfällig ist. Eine genauere juristische Prüfung hierzu muss noch erfolgen. 

2.a) Um einen umfassenderen Begriff der Barrierefreiheit zu gewährleisten, schlagen wir vor, bei § 39 (1) letzter Halbsatz LBO folgenden Zusatz aufzunehmen: “….sind so herzustellen, dass sie von diesen Personen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zweckentsprechend genutzt werden können (barrierefreie Anlagen).“

Exkurs: Im § 39 (3) LBO ist geregelt, dass Ausnahmen zugelassen werden können,  soweit die Anforderungen (d.h. die Barrierefreiheit) nur mit einem unverhältnismäßigen Mehraufwand erfüllt werden können. 

Wir regen an zu prüfen, ob es für Baden-Württemberg eine nähere Konkretisierung dieses unbestimmten Rechtsbegriffes über eine Verhältniszahl (z.B. die Unverhältnismäßigkeit tritt bei Bauvorhaben ab 1 Mio.  EURO bei einem Mehraufwand von 33 % 
 ein) gibt und falls nicht, ob es für die Praxis praktikabel wäre, dieses im Rahmen einer Rechtsverordnung zu lösen. Wir werden unsererseits die  Nachforschungen zu diesem Punkt fortsetzen und Sie über das endgültige Ergebnis informieren. 

3. Die Aufnahme eines § 5 a, der die Integration von behinderten Kindern und Jugendlichen über besondere Maßnahmen und über die Beseitigung von Benachteiligungen fördert, begrüßen wir sehr.  Bei der Ausgestaltung der Angebote, vor allem im pädagogischen und im (vor-) schulischen Bereich, muss darauf geachtet werden, dass die Hilfen individuell und passgenau sind und den  Bedürfnissen des einzelnen Kindes entsprechen. Das Wohl des Kindes, seine gezielte, bestmögliche Förderung muss eindeutig im Vordergrund stehen. Kinder und ihre Eltern sind als Experten in eigener Sache anzusehen. Ihr Wunsch- und Wahlrecht muss daher auch bei der Auswahl der Schule Vorrang genießen, die unabhängig von der Schulart – ob Sonderschule oder Regelschule – über entsprechende Rahmenbedingungen für eine angemessene Beschulung behinderter Kinder und Jugendlicher (Räumlichkeiten, Personal, kleine Klassengrößen) verfügen muss. 

4. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Einführung einer gesetzlichen Nachfolgereglung für das Gemeinde-Verkehrs-Finanzierungsgsesetz (GVFG) in Baden-Württemberg sprechen wir uns ausdrücklich dafür aus, dass der Empfang von öffentlichen Zuwendungen zwingend an die Beachtung des L-BGG gekoppelt sein muss.

Exkurs: Auch wenn diese Materie nicht über das L-BGG geregelt werden kann, möchten wir doch ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir es für äußerst unbefriedigend ansehen, wenn die gesetzliche Verpflichtung bzw. die höchstrichterliche Rechtssprechung zur Verhältnismäßigkeit der barrierefreien Ausgestaltung eines Bahnhofes bzw. zum Umbau von Anlagen des ÖPNV an ein bestimmtes Fahrgastaufkommen (aktuell waren es für den Umbau des Bahnhofs in Oberkochen ein Aufkommen von 1.000 Passagieren) geknüpft ist. 

Nicht zuletzt aufgrund des demographischen Wandels mit seiner steigenden Anzahl mobilitätseingeschränkter Personen sehen wir die Verwirklichung einer möglichst umfassenden Barrierefreiheit als unabdingbar für eine zukunftsfähige Gesellschaft an. Anderenfalls holen uns die jetzigen Versäumnisse bzw. die aktuellen Rückschritte (siehe Oberkochen), die oftmals mit dem Argument der Wirtschaftlichkeit begründet werden, in zwanzig Jahren kostenträchtig ein. 

5. Bei § 9 L-BGG regen wir an, dass unabhängig von Form, Bekanntgabe und Zustellung von Verwaltungsakten eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 32 LVwVfG möglich ist, wenn nachgewiesen werden kann, dass eine Frist aufgrund einer  behinderungsbedingten Einschränkung versäumt wurde oder die Behörde trotz Kenntnis einer Behinderung den Schriftverkehr nicht barrierefrei geführt hat. 

6. Zur Frage, ob der Landesbehindertenbeauftragte nach § 13 L-BGG unabhängig oder Regierungsmitglied sein soll, läuft bei der LAG SELBSTHILFE zur Zeit ein interner Diskussionsprozess, der voraussichtlich im Frühjahr abgeschlossen sein wird. Auf die Abgabe einer Stellungnahme zu diesem Punkt verzichten wir daher. 

Als wichtig erachten wir, dass bei § 13 L-BGG eine jährliche Berichtspflicht des Landesbehindertenbeauftragten an die Landesregierung aufgenommen wird und dass dieser Bericht von der Landesregierung mit einer eigenen Stellungnahme an den Landtag, an das „Forum für Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen“ und an die Spitzenorganisationen der Verbände von behinderten Menschen  weitergeleitet wird. 

7. Zur Förderung der Umsetzung des L-BGG und zur Erreichung der im § 1 L-BGG genannten Ziele sollte eine Art Landesbehindertenrat gegründet werden, der die Regierung bei der Umsetzung und Fortentwicklung der Politik für Menschen mit Behinderung berät und unterstützt. Das seit 2007  bestehende Forum „Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung in Baden-Württemberg“, das bezüglich seiner Besetzung dem bayerischen Modell eines Landesbehindertenrates nahezu entspricht und welches vom Sozialministerium zur Beratung des Landesbehindertenbeauftragten und für den allgemeinen Informationsaustausch zwischen den maßgeblichen Akteuren aus der Hilfe für behinderte Menschen gegründet wurde, könnte diese Aufgaben zusätzlich übernehmen, ohne dass die Einrichtung eines neuen Gremiums notwendig wäre. Allerdings sollte Form und Inhalt der Beteiligung über eine gesetzliche Regelung im L-BGG geregelt werden. 

8. Als eine der wichtigsten Forderungen sehen wir die Einführung von kommunalen Behindertenbeauftragten an. Diese sollten mit beratender Stimme an den Sitzungen des Stadtrates bzw. des Kreistages teilnehmen und auch in relevanten Ausschüssen – wie z.B. im Bau- oder im Sozialausschuss -  beratend mitwirken. Ebenso sollte ihnen Zugangs- und Beteiligungsrechte eingeräumt werden. Die Bestellung des kommunalen Behindertenbeauftragten sollte durch den Oberbürgermeister bzw. den Landrat unter Mitwirkung der örtlichen Verbände behinderter Menschen erfolgen. Es sollte eine jährliche Berichtspflicht an den Oberbürgermeister bzw. an den Landrat mit der Pflicht zur Weiterleitung an den Stadtrat bzw. an den Kreistag verbindlich vorgesehen sein. Der Oberbürgermeister bzw. der Landrat sollte diese Weiterleitung mit einer eigenen Stellungnahme zu diesem Bericht verbinden.  Die Ausgaben,  die zur Erfüllung des Amtes notwendig sind, müssen von der Kommune getragen werden. 

9. Als Träger öffentlicher Belange geben Verbände von behinderten Menschen Stellungnahmen – insbesondere im Baubereich - ab. Diese Stellungnahmen sind vor allem zur Erreichung einer umfassenden und flächendeckenden Barrierefreiheit notwendig, die nicht nur behinderten Menschen sondern auch älteren Mitbürgern oder Personen, die einen Kinderwagen bewegen, zugute kommt. Hinzu kommt, dass durch eine Beteiligung der Verbände behinderter Menschen bereits im Planungsstadium teure Umbaumaßnahmen zu einem späteren Zeitpunkt vermieden werden können. Für diese Stellungnahmen sollte ein Kostenersatz zugunsten der  Verbände behinderter Menschen eingeführt werden.  

Für weitere Ausführungen und ggf. nähere Konkretisierungen zu den einzelnen Punkten stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen 

Alexander Zoller

-Geschäftsführer- 

� Die genannten Zahlen werden nur beispielhaft verwendet





